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Merkblatt 
zur Forderungsanmeldung Im Insolvenzverfahren (§ 174 lnsO) 

Nach Eröffnung des lnsolvenzverfahrens haben die Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger ihre Forderungen 
bei der Insolvenzverwalterin oder beim lnsolvenzverwalter anzumelden. Fehlerhafte Anmeldungen können 
das Verfahren verzögern. Gläubigerinnen und Gläubiger sollten deshalb im eigenen Interesse die folgenden 
Hinweise und die Angaben auf dem Anmeldeformular sorgfältig beachten. Nähere Einzelheiten ergeben sich 
aus der Insolvenzordnung, insbesondere aus den §§ 38 - 52, 174 - 186 lnsO. Rechtsauskünfte zu 
Einzelfragen darf das Gericht nicht erteilen. Dies ist Sache der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, 
Notarinnen und Notare sowie der zugelassenen Rechtsbeistände. 

1.   Forderungsanmeldung 
Forderungen der lnsolvenzgläubigerinnen und -gläubiger sind nicht beim Gericht, sondern bei der 
lnsolvenzverwalterin oder beim lnsolvenzverwalter anzumelden. Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger sind 
Personen, die einen zur Zeit der Eröffnung des lnsolvenzverfahrens begründeten Vermögensanspruch gegen 
die Schuldnerin oder den Schuldner haben (§ 38 lnsO). 

Ist eine Sachwalterin oder ein Sachwalter bzw. eine Treuhänderin oder ein Treuhänder bestellt (§§ 270, 313 
lnsO), so ist die Forderungsanmeldung dort vorzunehmen. 

2.   Inhalt und Anlagen der Anmeldung 
Bei der Anmeldung ist der Grund der Forderung anzugeben, damit die lnsolvenzverwalterin oder der 
lnsolvenzverwalter sie überprüfen kann (z. B. Warenlieferung, Miete, Darlehen, Reparaturleistung. 
Arbeitsentgelt, Wechsel, Schadenersatz). 

Alle Forderungen sind in festen Beträgen in inländischer Währung (EUR) geltend zu machen und 
abschließend zu einer Gesamtsumme zusammenzufassen. Forderungen in ausländischer Währung sind in 
inländische Währung umzurechnen und zwar nach dem Kurswert zur Zeit der Verfahrenseröffnung (§ 45 
lnsO). 

Forderungen, die nicht auf Geld gerichtet sind oder deren Geldbetrag unbestimmt ist, sind mit ihrem 
Schätzwert anzumelden. 

Der Anmeldung sind die Beweisurkunden und sonstigen Schriftstücke beizufügen, aus denen sich die 
Forderung ergibt.  

Bevollmächtigte von Gläubigerinnen und Gläubigern sollen der Meldung eine besondere Vollmacht für das 
lnsolvenzverfahren beifügen. 

Titel sind im Original einzureichen, da nach Abhaltung des Prüfungstermins auf diesen die Feststellung 
vermerkt wird. Bei sonstigen Forderungen wirkt die Feststellung zur Tabelle wie ein rechtskräftiges Urteil, so 
dass durch das Postulat der Vorlage von Originaltiteln das Vorhandensein zweier Vollstreckungstitel über 
identische Forderungen vermieden wird. 

Sonstige Forderungen sind durch Belegkopien, z.B. von Rechnungen, Beitragsnachweisen, 
Steuerbescheiden oder –berechnungen, Verträgen etc. nachzuweisen. 

Entstandene Kosten sind ebenfalls durch Belegkopien, z.B. Einzahlungsquittungen von Gerichtskosten, 
Honorarrechnungen der Rechtsanwälte für Zwangsvollstreckungen etc., Belege für Rücklastschriften, Kopien 
der Mahnungen, Portobelege in Form von Quittungen oder Kopien der Einlieferungsscheine, nachzuweisen. 
Pauschale Kosten können nicht anerkannt werden. 

Kosten, welche durch die Teilnahme am Insolvenzverfahren entstanden sind (z. B. Porto für die 
Zusendung der Anmeldeunterlagen, Kopierkosten, Arbeitsaufwand, Anwaltsgebühren für die Anmeldung), 
gehören zu den nachrangigen Forderungen gem. § 39 InsO. Diese sind nur anzumelden, soweit das 
Insolvenzgericht besonders dazu auffordert (§ 174 InsO). 

Zinsen sind mit dem Prozentsatz und dem Zinsbeginn (Fälligkeit der Forderung) anzumelden. Sie sind 
auszurechnen und mit einem festen Betrag zu benennen. Werden Verzugszinsen geltend gemacht, ist der 
Verzugseintritt (§ 286 BGB) sowie die Höhe der Verzugszinsen nachzuweisen. Der Nachweis kann in Form 
einer Bescheinigung der Bank, dass in besagtem Zeitraum ein Kredit zu entsprechendem Zinssatz in 
Anspruch genommen wurde, erfolgen.  

Der gesetzliche Verzugszins gemäß § 288 BGB liegt 5 Prozentpunkte pro Jahr (bei Verbraucherbeteiligung 
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gem. § 13 BGB) und 8 Prozentpunkte pro Jahr (zwischen Kaufleuten) über dem Basiszinssatz.  

Die Basiszinssätze können unter www.basiszinssatz.de abgefragt werden. Auf dieser Internetseite können 
auch die Zinsen berechnet werden. 

Zinsansprüche gemäß § 195 BGB verjähren nach drei Jahren, sofern es nicht zu einer Unterbrechung 
dieser Frist gekommen ist.  

Zinsen können nach § 38 InsO nur bis zum Tage der Verfahrenseröffnung angemeldet werden. Laufende 
Zinsen für einen Zeitraum nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens gehören zu den nachrangigen 
Forderungen nach § 39 InsO.  

Schätzungen können nicht anerkannt werden. Die Beträge sind im Laufe des Verfahrens zu konkretisieren, 
damit eine Anerkennung erfolgen kann. 

3.   Gläubigerinnen und Gläubiger mit Absonderungsrechten 
Gläubigerinnen und Gläubiger, die aufgrund eines Pfandrechts oder eines sonstigen Sicherungsrechts 
abgesonderte Befriedigung an einem Sicherungsgut beanspruchen können, sind lnsolvenzgläubigerinnen 
und -gläubiger, soweit ihnen die Schuldnerin oder der Schuldner auch persönlich haftet. Diese persönliche 
Forderung können sie anmelden. Sie werden bei der Verteilung der Insolvenzmasse jedoch nur 
berücksichtigt, soweit sie auf einen abgesonderte Befriedigung verzichten oder bei ihr ausgefallen sind (§ 52 
der Insolvenzordnung). 

4.   Nachrangige Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger 
Eine Sonderregelung gilt für die sog. nachrangigen lnsolvenzgläubigerinnen und -gläubiger (§ 39 InsO). 
Nachrangige Forderungen sind u. a. die während der Verfahrenseröffnung laufenden Zinsen, die Kosten der 
Verfahrensteilnahme, die Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungsgelder und Zwangsgelder, die Forderungen auf 
eine unentgeltliche schuldnerische Leistung oder auf Rückgewähr eines kapitalersetzenden 
Gesellschafterdarlehens oder gleichgestellter Forderungen. 

Solche nachrangigen Forderungen können nur angemeldet werden, wenn das Gericht die Gläubigerinnen 
und Gläubiger ausdrücklich zur Anmeldung solcher Forderungen aufgefordert hat (§174 Abs. 3 InsO). Bei 
ihrer Anmeldung ist auf den Nachrang hinzuweisen und die von der Gläubigerin oder von dem Gläubiger 
beanspruchte Rangstelle zu bezeichnen. 

5.   Anmeldungen in Parallelverfahren 
Ist bei Personengesellschaften (z. B. GbR, OHG, KG) sowohl über das Gesellschaftsvermögen als auch über 
das Vermögen eines persönlich haftenden Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet, so ist für das 
Verfahren über das Vermögen der Gesellschaft eine vollständige Forderungsanmeldung mit den 
notwendigen Unterlagen einzureichen. Eine Anmeldung im Insolvenzverfahren über das Vermögen des 
persönlich haftenden Gesellschafters ist grundsätzlich nicht zulässig (§ 93 InsO). 

6.   Nachträgliche Forderungsanmeldung 
Forderungen, die erst nach Ablauf der gerichtlich festgelegten Anmeldefrist angemeldet werden, können 
unter Umständen ein zusätzliches Prüfungsverfahren erforderlich machen. Die Kosten der zusätzlichen 
Prüfung hat die säumige Gläubigerin oder der säumige Gläubiger zu tragen (§ 177 Abs. 1 Satz 2 lnsO). 

7.   Ansprüche auf lnsolvenzgeld 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Auszubildende oder Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter haben bei 
Insolvenz ihres Arbeitgebers einen Anspruch auf Insolvenzgeld. Voraussetzung ist, dass sie bei Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens oder bei Abweisung des Insolvenzantrages mangels Masse für die letzten dem 
lnsolvenzstichtag vorausgehenden drei Monate des Arbeitsverhältnisses noch Arbeitsentgelt beanspruchen 
können. Das lnsolvenzgeld wird auf Antrag ausgezahlt. Die Höhe richtet sich nach dem rückständigen 
Nettoarbeitsentgelt. Nähere Informationen sind bei den Arbeitsämtern erhältlich. 

Soweit Insolvenzgeld gezahlt wird, geht der Anspruch auf rückständiges Arbeitsentgelt auf die Bundesanstalt 
für Arbeit über. 

8.  Prüfung der Forderungen und Wirkung des Bestreitens (Widerspruch) 
Die angemeldeten Forderungen werden im Prüfungstermin geprüft. Im Verfahren für Verbraucherinnen und 
Verbraucher oder Selbständige mit geringfügiger wirtschaftlicher Tätigkeit kann die Prüfung auf Anordnung 
des Gerichts auch im schriftlichen Verfahren stattfinden. Zum Bestreiten einer angemeldeten Forderung sind 
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die Insolvenzverwaltung, Schuldnerin oder Schuldner sowie jede Insolvenzgläubigerin oder jeder 
lnsolvenzgläubiger berechtigt. Die Forderungen können ganz oder teilweise nach ihrem Betrag oder ihrem 
Rang bestritten werden. 

Wird eine Forderung nicht oder nur von der Schuldnerin oder vom Schuldner bestritten, so gilt sie für das 
weitere Insolvenzverfahren entsprechend der Anmeldung als festgestellt (§ 178 InsO). Bei angeordneter 
Eigenverwaltung verhindert auch der Widerspruch der Schuldnerin oder des Schuldners die Feststellung der 
Forderung (§ 283 Abs. 1 Satz 2 lnsO). 

Der wirksame Widerspruch gegen eine angemeldete Forderung hat folgende Wirkungen (vgl. §§ 178 - 185 
InsO): 

− Liegt für die Forderung bereits ein vollstreckbarer Schuldtitel vor (Urteil, notarielles      Anerkenntnis, 
Steuerbescheid u. ä.), so ist es Sache der oder des Bestreitenden, den Widerspruch mit den 
allgemein zulässigen rechtlichen Mitteln weiterzuverfolgen. 

− Liegt ein solcher Schuldtitel noch nicht vor, so obliegt es der vermeintlichen Gläubigerin oder dem 
vermeintlichen Gläubiger, die Feststellung der Forderung auf dem hierfür allgemein vorgesehenen 
Rechtsweg zu betreiben. Die oder der Bestreitende muss also damit rechnen, dass wegen des 
Widerspruchs Klage gegen sie/ihn erhoben wird. 

9.  Teilnahme an Gläubigerversammlungen, Vertretungsnachweis 
Jede Gläubigerin oder jeder Gläubiger kann persönlich am Prüfungstermin oder an den sonstigen 
Gläubigerversammlungen teilnehmen. Gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder Bevollmächtigte haben 
ihre Vertretungsberechtigung im Termin nachzuweisen. Als Nachweis kann ein aktueller 
Handelsregisterauszug oder eine schriftliche Vollmacht vorgelegt werden. Zusätzlich ist der Personalausweis 
mitzubringen. 

10. lnformation über das Ergebnis der Forderungsprüfung 
Eine Pflicht, am Prüfungstermin teilzunehmen oder für eine Vertretung zu sorgen, besteht nicht. Das Gericht 
informiert allerdings nach der Forderungsprüfung nur diejenigen Gläubigerinnen und Gläubiger, deren 
Forderungen ganz oder teilweise bestritten worden sind. Ihnen erteilt das Insolvenzgericht von Amts wegen 
einen Auszug aus der Insolvenztabelle, aus dem das Ergebnis der Prüfung hervorgeht. 

Gläubigerinnen und Gläubiger, deren angemeldete Forderungen weder von der Insolvenzverwaltung noch 
von einer lnsolvenzgläubigerin oder einem -gläubiger (noch von der Schuldnerin oder dem Schuldner im 
Falle der Eigenverwaltung) bestritten worden sind, erhalten keine besondere Nachricht des Gerichts (§ 179 
Abs. 3 InsO). 

11.  Hinweise zur Feststellung streitiger Forderungen 
Im Prüfungsverfahren hat das lnsolvenzgericht nur die Erklärungen der Beteiligten zu beurkunden. Ist die 
angemeldete Forderung einer Insolvenzgläubigerin oder eines Insolvenzgläubigers im Insolvenzverfahren 
nicht (vollständig) festgestellt worden, so ist die Feststellung auf dem Rechtsweg zu betreiben, den die 
aIlgemeinen Gesetze hierfür vorsehen (§§ 180, 185 InsO). Das lnsolvenzgericht ist insoweit nicht zuständig. 
Bei Meinungsverschiedenheiten über Rang oder Höhe einer Forderung ist daher das Insolvenzgericht nicht 
einzuschalten. 

Zivilrechtliche Forderungen sind im ordentlichen Verfahren je nach Grund vor den Zivil- oder Arbeitsgerichten 
geltend zu machen. Örtlich zuständig ist bei den Zivilgerichten ausschließlich dasjenige Gericht, in dessen 
Bezirk das lnsolvenzgericht liegt (§ 180 Abs. 1 InsO). 

War zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bereits ein Rechtsstreit über die Forderung anhängig, so 
ist die Feststellung durch Aufnahme dieses Rechtsstreits zu betreiben (§180 Abs. 2 InsO; § 240 ZPO). 

Obsiegt die lnsolvenzgläubigerin oder der lnsolvenzgläubiger mit der Klage, so hat diese Person beim 
lnsolvenzgericht unter Vorlage des rechtskräftigen Urteils die Berichtigung der Insolvenztabelle zu 
beantragen (§183 Abs. 2 InsO). 

Die weiteren verfahrensrechtlichen Einzelheiten für das Vorgehen zur Feststellung streitiger Forderungen 
ergeben sich aus den §§ 179 - 185 lnsO. 



EuInsVO 
Deutsche Fassung 

*Mit dem Formblatt wird der Verpflichtung nach Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1346/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über Insolvenzverfahren (ABl. L 160/1) zur Unterrichtung der Gläubiger Rechnung 
getragen. 

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!*

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom fristerne!* 

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed!* 

Kutse nõudeavalduse esitamiseks. Arvestage kehtestatud tähtaegu!* 

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat!* 

Invitation à produire une créance. Délais à respecter!*

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες!* 

Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare!* 

Aicinājums iesniegt prasījumu pieteikumus. Ievērot varbūtējos termiņus!* 

Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai!* 

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen!* 

Sejħa sabiex tissottometti talba.  Il-perijodi ta` żmien stupulati għandhom jiġu osservati*. 

Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Proszę nie zapominać o konieczności dotrzymania 
ew. terminów!* 

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!* 

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Všimnite si prípadné termíny!* 

Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!* 

Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables! 

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta!*

Výzva k uplatnění pohledávky Případné lhůty musejí být dodrženy!* 

Felhívás egy követelés bejelentésére. Esetleges hatíridőket figyelembe venni!* 

Wie Sie dem beiliegenden Beschluss des Insolvenzgerichts entnehmen können, wurde ein Insolvenzverfah-
ren über das Vermögen des darin bezeichneten Schuldners eröffnet, das der gleichmäßigen Befriedigung 
der Gläubiger dient.  

Jeder Gläubiger einschließlich der Steuerbehörden und der Sozialversicherungsträger der Mitgliedstaaten 
kann seine Forderungen in dem Insolvenzverfahren schriftlich anmelden. Dies gilt auch für Gläubiger, 
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt, Wohnsitz oder Sitz in einem anderen Mitgliedstaat als dem Staat der 
Verfahrenseröffnung haben (Artikel 39 der Verordnung des Rates über Insolvenzverfahren). Diese Gläubi-
ger können ihre Forderung auch in der Amtssprache oder einer der Amtssprachen dieses anderen Staates 
anmelden. In diesem Fall muss die Anmeldung jedoch mindestens die Überschrift "Anmeldung einer 
Forderung" in deutscher Sprache tragen. Vom Gläubiger kann eine Übersetzung der Anmeldung in die 
deutsche Sprache verlangt werden (Artikel 42 Absatz 2 der Verordnung des Rates über Insolvenzverfah-
ren). 

Die Forderungsanmeldung hat innerhalb der in dem beigefügten Insolvenzeröffnungsbeschluss be-
zeichneten Anmeldefrist zu erfolgen (§ 28 Absatz 1 der Insolvenzordnung).   

- 2 -

Forderungen, die erst nach dem Ablauf der Anmeldefrist angemeldet werden, machen unter Umständen 
ein zusätzliches Prüfungsverfahren erforderlich. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt der Gläubi-
ger, der seine Forderung verspätet angemeldet hat (§ 177 Absatz 1 der Insolvenzordnung). 

Die Forderungsanmeldung hat nicht bei dem Insolvenzgericht, sondern bei dem in dem beigefügten In-
solvenzeröffnungsbeschluss genannten Insolvenzverwalter zu erfolgen (§ 174 der Insolvenzordnung). 
Ist ein Sachwalter oder ein Treuhänder bestellt (§§ 270, 313 der Insolvenzordnung), so ist die Forderungs-
anmeldung dort vorzunehmen. 

In der Anmeldung teilt der Gläubiger die Art, den Entstehungszeitpunkt und den Betrag der Forde-
rung mit und fügt gegebenenfalls vorhandene Belege sowie Urkunden, aus denen sich die Forderung 
ergibt, der Anmeldung in Kopie bei (Artikel 41 der Verordnung des Rates über Insolvenzverfahren, § 
174 Absatz 1 der Insolvenzordnung). 

Bei der Anmeldung sind außerdem der Grund der Forderung und gegebenenfalls die Tatsachen an-
zugeben, aus denen sich nach Einschätzung des Gläubigers ergibt, dass ihr eine vorsätzlich begange-
ne unerlaubte Handlung des Schuldners zugrunde liegt (§ 174 Absatz 2 der Insolvenzordnung). Vor-
sätzlich begangene unerlaubte Handlungen des Schuldners bleiben nur dann von der Erteilung der Rest-
schuldbefreiung unberührt, wenn der Gläubiger die entsprechende Forderung unter Angabe dieses Rechts-
grundes und der zugrunde liegenden Tatsachen angemeldet hatte (§ 302 Nummer 1 der Insolvenzordnung). 

Alle Forderungen sind in festen Beträgen in Euro geltend zu machen und abschließend zu einer Gesamt-
summe zusammenzufassen. Forderungen in ausländischer Währung sind in Euro umzurechnen, und 
zwar nach dem Kurswert zur Zeit der Verfahrenseröffnung. Forderungen, die nicht auf Geld gerichtet sind 
oder deren Geldbetrag unbestimmt ist, sind mit ihrem Schätzwert anzumelden (§ 45 der Insolvenzordnung). 

Zinsen können grundsätzlich nur für die Zeit bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Datum des 
beigefügten Eröffnungsbeschlusses) angemeldet werden. Sie sind unter Angabe von Zinssatz und Zeitraum 
auszurechnen und mit einem festen Betrag zu benennen. 

Nachrangige Forderungen (zum Beispiel die seit Eröffnung des Verfahrens laufenden Zinsen oder An-
sprüche auf eine unentgeltliche Leistung des Schuldners) sind nur anzumelden, soweit das Insolvenzge-
richt in dem Insolvenzeröffnungsbeschluss besonders zur Anmeldung dieser Forderungen auffor-
dert. Bei der Anmeldung solcher Forderungen ist auf den Nachrang hinzuweisen und die dem Gläubiger 
zustehende Rangstelle zu bezeichnen (§ 174 Abs. 3 der Insolvenzordnung).  

Soweit Gläubiger Sicherungsrechte an beweglichen Sachen oder an Rechten des Schuldners in An-
spruch nehmen, haben sie dies dem Insolvenzverwalter unverzüglich mitzuteilen. Dabei sind der Ge-
genstand, an dem das Sicherungsrecht beansprucht wird, die Art und der Entstehungsgrund des Sicherungs-
rechts sowie die gesicherte Forderung zu bezeichnen. Wer die Mitteilung schuldhaft unterlässt oder 
verzögert, haftet für den daraus entstehenden Schaden (§ 28 Abs. 2 der Insolvenzordnung).

Gläubiger, die aufgrund eines Pfandrechts oder eines sonstigen Sicherungsrechts abgesonderte Befriedi-
gung beanspruchen können, sind Insolvenzgläubiger, soweit ihnen der Schuldner auch persönlich, 
etwa aus einem Darlehensvertrag oder Kaufvertrag, haftet. Diese persönliche Forderung können sie an-
melden. Sie werden bei der Verteilung der Insolvenzmasse jedoch nur berücksichtigt, soweit sie auf eine 
abgesonderte Befriedigung verzichten oder bei ihr ausgefallen sind (§ 52 der Insolvenzordnung).  

Wer auf Grund eines dinglichen oder persönlichen Rechts (etwa als Eigentümer) geltend machen 
kann, dass ein Gegenstand nicht zur Insolvenzmasse gehört, ist kein Insolvenzgläubiger. Sein An-
spruch auf Aussonderung des Gegenstands ist nicht im Insolvenzverfahren anzumelden, sondern be-
stimmt sich nach den Gesetzen, die außerhalb des Insolvenzverfahrens gelten (§ 47 der Insolvenzordnung).  




